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BGH-Urteil: Veröffentlichung von 
Fotos einer Fototapete im Internet 
ist keine Urheberrechtsverletzung
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in drei 
Revisionsverfahren entschieden, dass es 
keine Urheberrechtsverletzung darstellt, 
wenn Käufer von Fototapeten Bilder ihrer 
tapezierten Räume im Internet veröffentli-
chen (BGH-Urteil v. 11.09.2024 – I ZR 
139/23; I ZR 140/23; I ZR 141/23). Im 
Kern ging es um die Frage, ob Fotogra-
fien, die auf diesen Tapeten abgebildet 
sind, ohne Zustimmung des Urhebers 
online zu privaten oder gewerblichen 
Zwecken gezeigt werden dürfen.  

Der BGH bestätigte die Urteile der Vo-
rinstanzen und stellte klar, dass Käufer 
von Fototapeten berechtigt sind, die auf 
den Tapeten abgedruckten Fotografien zu 
vervielfältigen und zu veröffentlichen, so-
lange keine vertraglichen Einschränkun-
gen bestehen und die Nutzung als objektiv 

üblich angesehen wird. In solchen Fällen 
gilt die Nutzung als rechtmäßig und ist 
durch eine konkludente Einwilligung des 
Urhebers abgedeckt.  

Hintergrund der Fälle 
In den drei verhandelten Fällen veröffent-
lichten die Beklagten Fotos oder Videos ih-
rer Räume im Internet, in denen Fototape-
ten eines Berufsfotografen zu sehen wa-
ren. Die Klägerin, ein Unternehmen, das 
diese Fototapeten vertreibt, sah durch 
diese Veröffentlichungen, die ihr vom Fo-
tografen eingeräumten Nutzungsrechte an 
den Fotografien verletzt. 

• Fall 1 (I ZR 139/23): 
Eine Privatperson hatte eine Fotota-
pete in ihrem Haus angebracht, die in 
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Videos auf ihrem Facebook-Profil zu 
sehen war. 

• Fall 2 (I ZR 140/23): 
Eine Medienagentur zeigte auf ihrer 
Webseite ein Bildschirmfoto einer von 
ihr gestalteten Internetseite, auf dem 
die streitgegenständliche Fototapete 
abgebildet war.  

• Fall 3 (I ZR 141/23): 
Ein Hotelbetreiber verwendete eine 
Fototapete in seinem Hotel und veröf-
fentlichte Werbefotos seiner Räum-
lichkeiten, auf denen die Fototapete im 
Hintergrund sichtbar war, auf mehre-
ren Internetseiten.  

In allen drei Fällen berief sich die Klägerin 
auf die Urheberrechte an den auf den Ta-
peten abgedruckten Fotografien und for-
derte Schadenersatz sowie die Erstattung 
der Abmahnkosten. Im Verfahren I ZR 
141/23 verlangte sie zudem Auskunft 
über den Umfang der Nutzung der Foto-
grafie. Nachdem die Vorinstanzen in allen 
drei Fällen zugunsten der Beklagten ent-
schieden hatten, hat der BGH diese Urteile 
nun bestätigt und an die Begründung der 
Vorinstanzen angeknüpft.  

Konkludente Einwilligung 
des Urhebers  
Der BGH geht davon aus, dass die in den 
streitgegenständlichen Fototapeten ent-
haltenen Lichtbilder urheberrechtlich ge-
schützt sind. Durch das Fotografieren und 
anschießende Hochladen dieser Aufnah-
men ins Internet wird zudem eine Verviel-
fältigung sowie öffentliche Zugänglichma-
chung vorgenommen. Nach Auffassung 
des BGHs ist es unerheblich, ob den Käu-
fern der Fototapeten durch die Vertriebs-
gesellschaft des Urhebers ein einfaches 
Nutzungsrecht eingeräumt wurde, das 
eine solche Verwendung gestattet. Denn 
unabhängig davon ist der Eingriff durch 

eine konkludente Einwilligung des Ur-
hebers gerechtfertigt. Ob eine solche Ein-
willigung vorliegt, ist anhand des objek-
tiven Erklärungsinhalts aus Sicht des 
Erklärungsempfängers zu beurteilen. 
Entscheidend ist, ob es sich um übliche 
Nutzungshandlungen handelt, mit denen 
der Urheber rechnen muss, wenn er sein 
Werk ohne Einschränkungen öffentlich zu-
gänglich macht. Der BGH führt hierzu aus, 
dass nach allgemeiner Lebenserfahrung 
davon auszugehen ist, dass das Fotografie-
ren und Filmen von mit Fototapeten deko-
rierten Räumen sowie das anschließende 
Hochladen dieser Aufnahmen ins Internet 
als übliche Handlungen gelten, die für den 
Urheber vorhersehbar sind. Dies gilt so-
wohl für private als auch für gewerbliche 
Zwecke und fällt daher unter die vertrags-
gemäße Verwendung von Fototapeten. Ur-
hebern steht es frei, die Nutzung durch 
vertragliche Regelungen einzuschränken, 
indem sie beispielsweise ein Fotografier-
verbot vereinbaren oder auf die Notwen-
digkeit eines Lizenzerwerbs hinweisen. 
Von dieser Möglichkeit hatte die Klägerin, 
deren Vorstand zugleich der Urheber war, 
keinen Gebrauch gemacht.  

Einwilligung des Urhebers 
erstreckt sich auch auf Dritte  
Der BGH hat klargestellt, dass eine konklu-
dente Einwilligung des Urhebers nicht nur 
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für Vertragspartner gilt, sondern auch auf 
Dritte anwendbar ist. ,,Die Wirksamkeit 
der Einwilligung setzt nicht voraus, 
dass sie gegenüber demjenigen erklärt 
wird, der in Urheberrechte eingreift“, 
betonte der BGH. Entscheidend ist, ob ein 
objektiver Dritte davon ausgehen konnte, 
dass der Urheber die Nutzung stillschwei-
gend gestattet hat.  

Im Verfahren I ZR 140/23 erkannte der 
BGH, dass auch die betroffene Medien-
agentur sich auf eine konkludente Einwil-
ligung berufen konnte. Im konkreten Fall 
durfte die Agentur einen Screenshot einer 
von ihrer erstellten Webseite, auf der eine 
Fototapete sichtbar war, auf ihrer eigenen 
Homepage hochladen. Diese Handlung 
entsprach einer naheliegenden, üblichen 
Nutzung, die für den Urheber vorherseh-
bar war und daher ebenfalls durch die 
konkludente Einwilligung abgedeckt 
wurde.  

Keine Pflicht zur Urheber-
nennung  
Urheber haben gemäß § 13 Satz 1 UrhG 
das Recht auf Anerkennung ihrer Urheber-
schaft am Werk. Sie können zudem nach § 
13 Satz 2 festlegen, ob und wie ihr Name 
bei der Nutzung des Werkes angegeben 
wird. Bei einer Verletzung dieses Rechts 
stehen dem Urheber Ansprüche auf Unter-
lassung und Schadensersatz zu. Das Beru-
fungsgericht sah in den vorliegenden Fäl-
len jedoch keine solche Rechtsverletzung 
und kam zu dem Schluss, dass der Fotograf 
auf sein Recht zur Namensnennung ver-
zichtet hatte. Es argumentierte, dass der 
Fotograf, auf den von seiner Vertriebsge-
sellschaft verkauften, Fototapeten keinen 
Hinweis auf die Pflicht zur Urhebernen-
nung angebracht hatte. Dieses Verhalten 
wertete das Gericht als stillschweigen-
den Verzicht auf die Nennung des 

Urhebers. Der BGH bestätigte diese Auf-
fassung und stellte klar, dass ein Verzicht 
auf die Namensnennung durch schlüssiges 
Verhalten möglich ist. Maßgeblich ist da-
bei, ob ein objektiver Dritter aus den Um-
ständen erkennen kann, dass der Urheber 
auf dieses Recht verzichtet hat. 

Bedeutung des Urteils für 
die Praxis 

Das Urteil stärkt die Rechte von Verbrau-
chern und Unternehmen, die Fototapeten 
in ihren Räumen nutzen. Es stellt klar, 
dass die Veröffentlichung von Bildern 
dieser Dekorationen im Internet, sei es 
auf Social-Media-Plattformen oder ei-
genen Webseiten, zulässig ist. Damit 
müssen sie sich keine Sorgen über mögli-
che Urheberrechtsverletzungen machen. 
Selbst die Pflicht zur Nennung des Urhe-
bers (Urheberbenennungsrecht nach § 13 
S. 2 UrhG) kann in solchen Fällen entfallen, 
wenn der Urheber sie auf den Fototapeten 
nicht vertraglich verlangt hat und somit, 
auch gegenüber Dritten, die die Fototape-
ten nutzen, konkludent auf den Hinweis 
verzichtet hat. 

Urheber haben jedoch die Möglichkeit, 
vertragliche Nutzungseinschränkun-
gen festzulegen und Dritte durch entspre-
chende Hinweise, wie etwa die Anbrin-
gung einer Urheberbezeichnung, auf sol-
che Einschränkungen aufmerksam zu ma-
chen. 

Spannend wird aber auch sein und bleibt 
vorläufig offen, ob und wenn ja auf welche 
weiteren Werke sich die pragmatischen 
Entscheidungsgründe des BGH in der Pra-
xis übertragen lassen, denn die darin ange-
stellten Überlegungen ließen sich ggf. auch 
für andere Abbildungen von Werken nutz-
bar machen. 
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